
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Ärztliche Mitteilungen aus und für Baden. 1857-1933
1884

9 (15.5.1884)



Jahrg . XXXVIII . 1884 .

4 Akutliche Mittheilungen aus Haden.
Gegründet von Dr . Robert Volz .

Karlsruhe . Nr . 9 . 15 . Mai .

Amtliches .
Mit Erlaß vom 18 . April d. J . wurde durch Großherzogliches

Miniſterium des Innern die genaue Beobachtung folgender Ver —
haltungsregeln bei Vornahme der öffentlichen Impfung den
Großherzoglichen Bezirksärzten und deren Stellvertreter em⸗
pfohlen .

Verhaltungsregeln für die Impfärzte bei Aus⸗
übung der öffentlichen Impfung .

2§. 1. Der Impfarzt hat unter Beihilfe der der Impfung an⸗
wohnenden Gemeindebeamten für die nöthige Ordnung im Impf⸗
termin zu ſorgen , eine Ueberfüllung der für die Impfung be —
ſtimmten Räume zu verhüten und die ausreichende und zweck—
mäßige Lüftung derſelben zu veranlaſſen .

F. 2. Schon bei der Vorladung der Impflinge läßt der Impf⸗
arzt durch die Ortspolizeibehörde darauf hinweiſen , daß aus
Familien und Häuſern , in denen anſteckende Krankheiten , beſonders
des Kindesalters , herrſchen , keine Kinder zur öffentlichen Impfung
gebracht werden dürfen . Treten ſolche Krankheiten in größerer
Verbreitung auf oder zeigen ſich einzelne Fälle von Impfroth⸗
lauf im Bezirk , ſo iſt das Impfgeſchäft ſofort zu unterbrechen .

§. 3. Kranke und ſchwächliche Kinder , insbeſondere ſolche mit

Hautausſchlägen und Drüſenleiden , ſind von dem Impfarzte zur
nächſtjährigen Impfung zurückzuſtellen . Vor Beginn des Impf⸗
termines hat der Impfarzt die anweſenden Eltern oder ſonſtige
Vertreter der Kinder auf dieſe Beſtimmung ausdrücklich auf —
merkſam zu machen und aufzufordern , dieſe oder etwaige frühere
ähnliche Leiden zur Kenntniß des Impfarztes zu bringen .

§. 4. Bei der Vorladung ſind die Eltern oder ſonſtige Vertreter
der Kinder durch die Ortspolizeibehörde anzuweiſen , letztere gut
gewaſchen und mit reinen Kleidern zum Impftermin zu bringen .
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§. 5. Zur Einleitung der Impfung ſteht den Impfärzten
Lymphe aus den Landesimpfinſtituten zur Verfügung . Die
Impfärzte haben zur Fortführung der Impfung beziehungsweiſe
zur Abgabe von Lymphe an andere Aerzte für ein ausreichendes
Material durch Entnahme von Lymphe von geeigneten Impf —
lingen zu ſorgen .

F. 6. Die Impflinge , von welchen Lymphe zum Weiterimpfen
entnommen wird ( Stammimpflinge ) , müſſen am ganzen Körper
unterſucht und als vollkommen geſund und gut genährt befunden
werden . Dabei ſoll der Stammimpfling nicht unter 6 Monat
alt und kein Kind von ſolchen Eltern ſein , über deren Geſund⸗
heit irgend welche Bedenken beſtehen . Der Abimpfling ſoll ins⸗

beſondere frei ſein von Geſchwüren , Schrunden und Ausſchlägen
jeder Art , von Condylomen an den Gefäßtheilen , an den Lippen ,
unter den Armen und am Nabel , von Drüſenanſchwellungen ,
chroniſchen Affectionen der Naſe , der Augen und Ohren , wie
von Anſchwellungen und Verbiegungen der Knochen , er darf
kein Zeichen von conſtitutionellen Krankheiten ( Syphilis , Scrophul . ,
Rhachitis ) an ſich tragen .

§. 7. Die Puſteln , die zur Entnahme der Lymphe dienen ſollen ,
müſſen reif und unverletzt ſein und auf einem mäßig entzündeten
Boden ſtehen . Auch darf nur die nach der Eröffnung freiwillig
austretende , klare , vollkommen reine Lymphe zum Impfen ver⸗
wendet werden . Von Puſteln mit zuſammenfließenden Entzün⸗
dungshöfen , rothlaufartigen Rändern oder auffallend dünnflüſſi⸗
gem Inhalte , desgleichen von Puſteln , bei deren Eröffnung eine

Vermiſchung der Lymphe mit Blut und Eiter ſtattgefunden hat ,
darf nicht abgeimpft werden .

§. 8. Die Eröffnung der Puſteln geſchieht durch Stiche oder

Parallelſchnittchen . Jede Manipulation , um das Ausfließen einer

größeren Menge Lymphe zu bewirken , iſt unzuläſſig .
§. 9. Die Aufbewahrung der Lymphe in flüſſigem Zuſtande

geſchieht am beſten in reinen , gut verſchloſſenen Capillarröhrchen
mit bauchiger Mitte , die nur einmal benützt werden dürfen . Auch
Glasgefäßchen von 1 —2 com Inhalt können benützt werden .
Zur Aufbewahrung in trockenem Zuſtande werden Platten aus
Glas , Elfenbein , Fiſchbein und Horn ( Spatel ) benützt . Dieſelben
dürfen ohne gründliche Desinfection nicht zum zweitenmale be⸗

nützt werden .

Behufs Vermehrung der Lymphe und beſſerer Conſervirung
derſelben iſt es geſtattet , dieſelbe ſofort nach der Entnahme in
einem reinen Uhrgläschen mittelſt eines Glasſtabel mit einer

Miſchung von chemiſch reinem Glyzerin und deſtillirtem Waſſer ,
am beſten von 2 : 1 , höchſtens zu gleichen Theilen zu verdünnen
und dann ſofort in die oben erwähnten Capillaren zu füllen .

Zum Anfeuchten der trockenen Lymphe dienen ausſchließlich
deſtillirtes Waſſer .
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§. 10 . Lymphe von Revaccinirten darf nur im Nothfalle und
nie zum Impfen von Erſtimpflingen zur Anwendung kommen .
Die Prüfung des revaceinirten Abimpflinges muß mit beſonderer
Sorgfalt nach Maßgabe der in §. 6 angeführten Vorſichtsmaß⸗
regeln geſchehen .

§. 11. Wenn Impfärzte Lymphe zu ſpäterer eigener Verwen —

dung oder zur Abgabe an andere Aerzte aufbewahren , haben ſie
ſich Aufzeichnungen über den Namen der Impflinge , von denen
die Lymphe abgenommen worden iſt , und über den Tag der

erfolgten Abnahme zu machen , auch iſt die Lymphe ſelbſt der
Art zu bezeichnen , daß ſpäter über die Abſtammung derſelben
ein Zweifel nicht beſtehen kann . Sogenannte Sammellymphe iſt
möglichſt zu vermeiden .

§. 12. Die Impfärzte dürfen Lymphe , welche ſie nicht ſelbſt
geſammelt oder aus einem der deutſchen Impfinſtitute bezogen
haben , bei den öffentlichen Impfungen nur dann verwenden ,
wenn ſie im Stande ſind , den Nachweis zu liefern , von welchem
Kinde die Lymphe ſtammt , woher und von welchem Arzt dieſelbe
bezogen worden iſt .

§. 13. Alle bei der Impfung zur Verwendung kommenden

Inſtrumente und Geräthſchaften müſſen rein und der Art be⸗

ſchaffen ſein , daß ſie eine vollſtändige Desinfizirung durch Be⸗

handlung mit 5 % Carbolſäure ermöglichen . Dieſe Reinigung
mit 5 % Carbolſäure hat insbeſondere vor jeder einzelnen Impfung
zu erfolgen . Inſtrumente , die eine derartige gründliche Reinigung
nicht geſtatten , dürfen nicht verwendet werden .

§. 14. Die Impfung wird in der Regel auf der äußeren
Fläche des oberen Drittheiles des Oberarmes vorgenommen ,
ſie ſoll nur durch ganz oberflächliche Schnittchen von 1 Centi⸗

meter Länge bewirkt werden und ſollen nicht mehr als 4 ſolcher
Impfſchnittchen auf einen Arm applicirt werden .

Bei Wiederimpflingen genügt die Impfung auf einem Arm ,

am beſten dem linken .
Die Impfſchnittchen ſollen möglichſt wenig bluten und nicht

zu nahe bei einander ſtehen .
§. 15. Vor der Impfung ſind die Oberarme mit einer aſep⸗

tiſchen Flüſſigkeit abzuwaſchen . Carbolſäure - Löſung ( 1½ % Car⸗

bollöſung kann bereitet werden durch Vermiſchen von einem
großen Eßlöffel der in den Händen der Hebamme befindlichen
Carbolſäure mit 1 Liter Waſſer ) . Uebermanganſaures Kali ,

Sublimatlöſung ( 1 : 2000 ) ſind hierzu zu empfehlen .
Auf die behufs Abimpfung geöffneten Puſteln oder ſolche ,

welche beſondere Entzündungserſcheinungen darbieten , iſt den

Impflingen mindeſtens etwas Salheilwatte aufzulegen .
§. 16 Ueber die geeignete Behandlung des Impflings während

der Eutwicklung der Impfpuſteln hat der Impfarzt die Eltern

oder Angehörigen der Impflinge reſpective dieſe ſelbſt nach voll —
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zogener Impfung in geeigneter Weiſe zu belehren . Die Beleh —
rung iſt im Laufe des Sommers mindeſtens einmal im Amts⸗
verkündigungsblatt zu veröffentlichen .

Belehrung über die Behandlung der Impflinge
nach der Impfung .

§. J. Auch nach dem Impfen iſt möglichſt große Reinhaltung
des Impflings die wichtigſte Pflicht .

8. 2. Wenn das tägliche Baden , welches keineswegs auszuſetzen
iſt , nicht ausführbar iſt , ſo verſäume man wenigſtens die tägliche
ſorgfältige Abwaſchung ohne Reizung oder Reibung der Impf —
ſtellen nicht .

§. 3. Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert .
§. 4. Bei günſtigem Wetter darf daſſelbe in ' s Freie getragen

werden . Man vermeide im Hochſommer nur die heißeſten Tages⸗
ſtunden und überhaupt die directe Sonnenhitze .

§. 5. Die Impfſtellen ſind mit der größten Sorgfalt vor dem
Aufreiben , Zerkratzen und vor Beſchmutzung zu bewahren . Die
Hemdärmel müſſen hinreichend weit ſein , damit ſie nicht durch
Scheuern die Impfſtellen reizen .

§. 6. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen ſich vom 4. Tage
ab kleine Bläschen , welche ſich in der Regel bis zum 9. Tage
unter mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen , von einem
rothen Entzündungshofe umgebenen Schutzpocken entwickeln . Die⸗
ſelben enthalten eine klare Flüſſigkeit , welche ſich am 8. Tage
zu trüben beginnt . Vom 10. bis 12. Tage beginnen die Pocken
zu einem Schorfe einzutrocknen , der nach 8 bis 4 Wochen von
ſelbſt abfällt .

Die Entnahme der Lymphe zum Zweck weiterer Impfung iſt
ſchmerzlos und bringt dem Kinde keinen Nachtheil . Wird ſie
unterlaſſen , ſo pflegen ſich die Pocken von ſelbſt zu öffnen .

S. 7. Bei regelmäßigem Verlaufe der Impfpocken iſt ein Ver⸗
band überflüſſig , falls aber in der nächſten Umgebung derſelben
eine ſtarke und breite Röthe entſtehen ſollte , oder falls die Pocken
ſich öffnen , ſo umwickelt man den Oberarm mit einem in Baumböl
getauchten oder mit friſcher , ungeſalzener Butter beſtrichenen
kleinen Leinewandläppchen .

§. 8. Kann ein Kind am Tage des Beſichtigungstermins wegen
erheblicher Erkrankung nicht in das Impflokal gebracht werden ,
ſo haben die Eltern reſpective deren Vertreter an dieſem Tagedem Impfarzt eine von der Ortsbehörde beſcheinigte Anzeige
vorzulegen .

Bei jeder erheblichen , nach der Impfung entſtehenden Erkran —
kung eines Kindes iſt ein Arzt zuzuziehen .

§. 9. An einem im Impftermin bekannt zu gebenden Tage
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erſcheinen die Impflinge zur Nachſchau . Dieſelben erhalten , wenn
die Impfung Erfolg hatte , an dieſem Tage den ſorgfältig zu
verwahrenden Impfſchein .

Aerztlicher Kreisverein Mannheim⸗Heidelberg .
Sitzung vom 29. März in Heidelberg .

Anweſend 36 Mitglieder .
Der Schriftführer eröffnet die Sitzuug und widmet dem ſo

jäh verſtorbenen Vorſitzenden , Medicinalrath Dr . Stephani , einen

warmen Nachruf .
Zum Vorſitzenden des Kreisvereins wurde der bisherige Schrift —

führer Lindmann erwählt ; zum Schriftführer Dr . Peitavy
( Mannheim ) .

Hauptgegenſtand der Tagesordnung iſt die Berathung der vom

Verein feſtzuſtellenden Normen beim Abſchluß von Verträgen
mit Krankencaſſen auf Grund des Geſetzes vom 13 . Juni d. J .
Die Anträge der in der letzten Sitzung erwählten Commiſſion
waren den Mitgliedern autographirt zugeſtellt worden . Lind —

mann begründet dieſelben ausführlich und werden die Commiſ⸗
ſionsanträge nach mehrſtündiger Discuſſion mit einigen Redac —

tionsveränderungen angenommen .
Die Vereinsbeſchlüſſe , welche für die Mitglieder als bindend

erklärt wurden , lauten :
I. Der ärztliche Kreisverein Mannheim - Heidelberg gibt dem

Vertragsabſchluß mit Honorirung der Einzelleiſtung den ent⸗

ſchiedenen Vorzug . Die Minimaltaxe für die einzelue ärztliche
Leiſtung beträgt 1 Mark . Jede Gewährung von Rabatt iſt un⸗

zuläſſig . Bei Beſuchen außerhalb des Wohnorts des Arztes ſoll
eine Weggebühr von 1 Mark pro Kilometer erhoben werden

II . Verlangen die ärztlichen Verhältniſſe einen Abſchluß von

Averſalverträgen , ſo beträgt die Minimaltaxe 2 Mark pro Kopf
und Jahr ; für die Behandlung ganzer Familien das Dreifache .

Geburtshilfliche Verrichtungen und größere chirurgiſche Ope⸗
rationen ſollen beſonders vergütet werden ; als Norm kann die

Taxe vom Jahr 1862 dienen .
III . Hilfscaſſen ( und ähnliche Krankenvereine ) ſollen ärztliche

Atteſte nur dann erhalten , wenn ſie die Zahlung der ärztlichen
Hilfeleiſtung im betreffenden Fall übernehmen .

IV . Schon beſtehende Verträge ſollen bis 1. Januar 1885

obigen Normen angepaßt werden .
Die Anfrage des Aerztlichen Ausſchuſſes , betreffend die ge⸗

meinſchaftliche Gemeindeverſicherung (8. 12 A. des Kranken⸗

caſſengeſetzes ) , wird obigen Beſchlüſſen entſprechend beantwortet .

Dem Vorgehen des Kreisvereins Lörrach - Waldshut , für die

Aerzte ein Vorzugsrecht im Vollſtreckungsverfahren zu erwirken ,

tritt der Verein bei . Lindmann .



Rerztlicher Verein Förrach - Waldshut .
Sitzung vom 19. April in Baſel .

Anweſend ſind 15 Mitglieder und ein Gaſt .
Vor Eintritt in die Tagesordnung widmet der Geſchäftsführer

einige Worte den im letzten Jahre verſtorbenen Mitgliedern
Heim und Mainhard .

Für die Berathung des Krankencaſſengeſetzes waren zwei Refe⸗
renten , Hug für den Kreis Waldshut , Brunner für Lörrach , auf —
geſtellt , welche ihre ſtatiſtiſchen Erhebungen über die zur Zeit
beſtehenden Krankencaſſen und Verträge vorlegen und bezüglich
der Beantwortung der vom Ausſchuß vorgelegten Fragen zu
ziemlich übereinſtimmenden Reſultaten gelangen , denen ſich die
Verſammlung bei der nun vorgenommenen Abſtimmung theils
einſtimmig , theils mit großer Majorität anſchließt .

Frage J. wird mit „ja “ beantwortet .

Frage II . mit „ nein “ , weil die Verſammlung überhaupt keine Ver⸗
träge mit einzelnen Aerzten wünſcht , ſondern Freiheit der Berufung .

Frage III . Vergütung der Einzelleiſtung wird als das allein
Richtige anerkannt .

Frage IV . Für die Verordnung 70 Pfennig , für den Beſuch
in loco 1 Mark , Nachts das Doppelte .

Frage V. Der Verein ſpricht ſich gegen allgemeine Normirung
einer Weggebühr aus wegen der örtlichen Verſchiedenheiten des
Terrains , der Fahrgelegenheiten u. ſ. w. Eventuell 1 Mark in
der Ebene , 2 Mark im Gebirge .

Frage VI . Keine Beſchränkung auf beſtimmte Zahl wöchent⸗
licher Beſuche .

Frage VII . Der Verein wünſcht die Mittelſätze der Großher —
zoglich badiſchen Taxe von 1862 zu Grunde zu legen mit Be⸗
rechnung des Guldens zu 2 Mark .

Auf die Anfrage bei den 11 badiſchen Vereinen wegen Er⸗
ſtrebung eines Vorzugsrechts im Vollſtreckungsverfahren hat ſich
nur ein Verein ( Baden ) ablehnend geäußert , von einem weiteren

ſichwunnd) ſteht die Antwort noch aus ; alle übrigen ſchließen
ich an .

Schließlich beantragt Rehmann , bei den Vereinen des Landes
anzuregen , daß die im Verhältniß zu ihrer ſozialen Stellung
ungenügende Vertretung der Aerzte in den parlamentariſchen
Körperſchaften und die Mittel und Wege zur Abſtellung dieſes
Uebelſtandes zur Beſprechung kommen ) .

) Antrag .
Die parlamentariſche Vertretung der Aerzte iſt ungenügend .
So nimmt z. B. in Tagen , wo das Thema der Irrenfürſorge zur öffent —

öffentlichen Verhandlung gelangt , kein Arzt einen Sitz in der badiſchen Kam⸗
mer ein.
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Da die Zeit ſchon vorgerückt und die Verſammlung für dieſen

Gegenſtand noch nicht hinlänglich verbreitet war , wurde die Be —

rathung auf nächſte Sitzung vertagt .
Der Geſchäftsführer : Dr . Keller .

Bücherſchau .
Zunächſt gereicht es uns zu beſonderer Befriedigung , zweier

Publicationen der jüngſten Zeit aus den ärztlichen Kreiſen des

Landes hier Erwähnung thun zu können :

Konſtanz am Bodenſee . Medieiniſch - topographiſche Bilder

aus der Vergangenheit und Gegenwart , von Guſtav Schmidt ,
Großherzoglicher badiſcher Geheimer Hofrath und Bezirksarzt in

Konſtanz . Konſtanz 1884 .
Mit wiſſenſchaftlicher Objectivität , geſtützt auf zahlreiche ſta⸗

tiſtiſche Belege , giebt der als tüchtiger Staatsarzt längſt rühm⸗
lichſt bekannte Verfaſſer eine ſehr anſprechende Schilderung der

alten , in ihrer Entwicklung ſo beachtenswerthe Momente bietenden

Bodanſtadt . Zahlreiche hochintereſſante hiſtoriſche Rückblicke ver⸗

leihen der Darſtellung beſonderen Reiz ( Medicinalweſen in Mittel⸗

alter und Gegenwart ) , während die medieiniſchen Details von

ungemeinem Fleiß und Sachkenntniß Zeugniß ablegen , ſo be⸗

ſonders die Schilderung der Diphtheritis , des wohlorganiſirten
Krankenmeldeweſens und der ſtädtiſchen Kranken - und Armen⸗

pflege u. ſ. w. Der Plan , den ſich der Verfaſſer vorlegte : an

der Hand geſchichtlicher Darſtellung nachzuweiſen , was bürger⸗
licher Gemeinſinn einer verhältnißmäßig kleinen Stadt auf

In einer Zeit , in welcher eine Neugeſtaltung der geſellſchaftlichen Ordnung

ſich vorbereitet , und die öffentliche Discuſſion über die Mittel und Wege

in erſter Reihe in den geſetzgebenden Körperſchaften ſich abſpielt , erſcheint es

durchaus erforderlich , in dieſen Körperſchaften ebenfalls Sitz und Stimme zu

haben und möglichſt in einer nach Kopfzahl wie Bedeutung des Standes für

den Geſammtorganismus entſprechenden Macht und Weiſe vertreten zu ſein .

Ich verkenne hierbei nicht die ſcheinbare Schwierigkeit , welche gerade in unſerem

perſönlichen Berufe für die tribunäre Verpflichtung gelegen ſind . Allein es

ſollten ſich doch unter uns in jeder Hauptſtadt , wo Kammern tagen , unab⸗

hängige Männer finden , welche nach Intelligenz , Geſchick , Talent und per⸗

ſönlicher Stellung für die Erfüllung dieſer Aufgabe ſich geeignet erweiſen ( in

K. z. B. Gutſch und Hofmann ) .
Ich beantrage daher , dieſe wichtige Frage bei den Vereinen des Landes

in Anregung zu bringen , und von den Vereinen unſeres engeren Vaterlandes

aus dieſelbe Forderung für das geſammte Deutſchland zu organiſiren — um

auf das Leben unſeres Volkes denjenigen legitimen Einfluß zu ſichern , welcher

in den Kämpfen des Tages unſerem Stande , wenn auch langſam und auf

Umwegen erhalten und errungen werden muß⸗ Rehmann .
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hygieniſchem Gebiet geleiſtet hat und welche Anſtrengungen bon
.

dieſer Stadt gemacht worden ſind , um dem altersgrauen Gemäuer feiner in ihren Einrichtungen zurückgebliebenen Stadt ein ver⸗ 0
jüngtes ſtattliches Anſehen zu gewähren und ſanitäre Einrich —
tungen ins Leben zu rufen , welche einem größeren Gemeinweſen
zur Ehre und Zierde gereichen würden , kann als glücklich gelöst
bezeichnet werden und wird die Darſtellung nicht allein für die
Bewohner von Konſtanz und die Freunde dieſer Stadt Intereſſe
und Werth haben . Möchte noch vielen anderen Städten des
Landes eine derartige ſachkundige und liebevolle Behandlung zu Hl
Theil werden . ( Schluß folgt . )

Zeitung .
Todesfall . 8. Bezirksarzt Fr . J . Vogel von Ettenheim iſt am 8. Mai

geſtorben ( bis 1881 in Durmersheim , A. Raſtatt , geboren 1837, approb . 1861,
Ritter des eiſernen Kreuzes ) .

Anzeigen .
— * 0 N 5 4( FSchwefelbad Alvaneu

3150 “ ü. M. , Graubünden , 5 Std . v. Bahnst . Chur .

Saison 15 . Juni — 15 . September .
Reiche Quellen von anerkannter Heilkraft namentlich gegen Nerven - ,
Haut - und Knochenleiden . Ausgedehnte Wald - Anlagen und sehr ge-
sundes , montanes Klima . Beliebte Reise - Etappe und klimatische Ueber⸗
gangsstation vom Tiefland nach dem Engadin- Davos und vice versa .

Prospecte franco - gratis . 1816. 4

U

Arztgeſuch .
Die hieſige Arztſtelle iſt erledigt und ſoll ſofort wieder durch einen in allen

drei Fächern licencirten Arzt beſetzt werden . Als Wartgeld ſind demſelben aus
der Gemeindecaſſe 1000 Mark ausgeworfen , wofür er die Ortsarmen unent⸗
geldlich zu behandeln hat .

Eigeltingen iſt der Sitz einer Apotheke und liegt im Mittelpunkt von 10 —12
Ortſchaften , was einem ſtrebſamen und tüchtigen Arzt Gelegenheit bietet , ſicheine ausgedehnte Praxis zu verſchaffen .

Anmeldungen wollen innerhalb 14 Tagen bei dem Gemeinderathe dahier
eingereicht werden .

Eigeltingen ( Amts Stockach ) .
Der Gemeinderath . 2¹

8 » 58 Den Herren Impfärzten empfehlen wirImpf⸗Impreſſen . unſer Lager aller zum Impfgeſchäfte
nöthigen Impreſſen (roth , grün und weiß) , welche wir nunmehr ſämmtlich auf
gut ſatinirtes Papier gedruckt , umgehend liefern .

Karlsruhe . Malſch & Vogel , Verlagsbuchhandlung .

Karlsruhe . Unter Redaction von Dr. Arnsperger . — Druck und Verlag
von Malſch & Vogel .
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